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Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre 

Schriftliche Anfrage wie folgt:   

 

1. In welchem Verantwortungsverhältnis steht die Be-

zirks- oder Landesverwaltung beschlagnahmten Mietshäu-

sern gemäß § 1a und § 12 VermG? 

 

Zu 1.: Die Ausführung des Vermögensgesetzes (VermG) 

obliegt in unmittelbarer Landesverwaltung nach den Best-

immungen der §§ 22 ff. VermG dem Landesamt zur Rege-

lung offener Vermögensfragen (LARoV). Das LARoV ent-

scheidet in einem Verwaltungsverfahren über die Wieder-

gutmachung rechtsstaatswidriger Vermögensentziehungen 

im Ostteil Berlins.   

 

2. Welches Ressort ist für eine Bestandsaufnahme dieser 

zuständig? 

 

Zu 2.: Grundstücksbezogene Ansprüche nach dem 

VermG mussten durch einen Antrag bis zum 31. Dezember 

1992 geltend gemacht werden. Die Anträge sind beim Lan-

desamt zur Regelung offener Vermögensfragen registriert. 

 

3. Welches Ressort ist für eine Umsetzung des VermG 

zuständig? 

 

Zu 3.: Im Land Berlin ist das Landesamt zur Regelung 

offener Vermögensfragen zuständig. Das LARoV war bis 

Ende 2010 eine nachgeordnete Sonderbehörde und wurde 

zum 01. Januar 2011 funktionell der Senatsverwaltung für 

Finanzen angegliedert. 

 

4. Welches Ressort ist für die Umsetzung des Sachen-

rechtsbereinigungsgesetzes zuständig? 

 

Zu 4.: Für die Umsetzung des Sachenrechtsbereinigungs-

gesetzes waren zunächst die Bezirksämter zuständig.  Mit 

Wirkung vom Januar 2001 wurde die Zuständigkeit der 

Liegenschaftsfonds Berlin GmbH & Co. KG übertragen. 

 

5. Welches Ressort ist für öffentliche Zuschüsse zur Ge-

bäude- bzw. Grundstückswerterhöhung nach der Wende über 

die Investitionsbank Berlin zuständig? 

 

 

 

Zu 5.: Der Magistrat und später der Senat von Berlin ha-

ben in den Jahren 1990 bis 1993 in den Programmen „Ma-

gistratsprogramm 1990“ sowie „Leerstandsbeseitigungspro-

gramme 1991 bis 1993“ Haushaltsmittel zur Beseitigung von 

Wohnungsleerständen im Ostteil Berlins bereitgestellt. Diese 

Mittel wurden teils als Zuschüsse, teils als nach Maßgabe der 

Objektwirtschaftlichkeit  zurückzuzahlende Zuwendungen 

gewährt. Für die Bewilligung und spätere Abrechnung der 

Mittel war die Wohnungsbaukreditanstalt - heute Investiti-

onsbank – Berlin zuständig. Die Fachaufsicht lag bei der 

Senatsverwaltung für Bau- und Wohnungswesen,  heute 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt. 

 

6. Welches Ressort war verantwortlich für die Rückgän-

gigmachung von nicht staatlich genehmigungsfähigen 

Grundstücksverträgen zwischen der kommunalen Woh-

nungswirtschaft und ihren Mietvertragspartnern, die dennoch 

ab 1. 1. Juli 1990 aus der kommunalen Verwaltung heraus 

genommen worden sind und blieben? 

 

Zu 6.: Mit Unanfechtbarkeit einer Entscheidung des 

LARoV über die Rückübertragung von Eigentumsrechten 

nach den Bestimmungen des VermG wird der Vermögens-

wert in dem Zustand zurückübertragen, in dem er sich zum 

Zeitpunkt der Entscheidung befindet. Durch die Rücküber-

tragung werden bestehende Miet- oder Nutzungsverhältnisse 

grundsätzlich nicht berührt. Bei dem Eintritt in bestehende 

Miet- oder Nutzungsverhältnisse handelt es sich um eine 

gesetzliche Vertragsübernahme.  

 

7. Entspricht es den Tatsachen, dass Mieter, welcher 

nach der Wende in Köpenick Hausgrundstückseigentümer 

geworden sind, nicht der zeitgemäßen Grunderwerbssteuer 

unterzogen worden sind? Wenn ja, woran lag dies? 

 

Zu 7.: Nein.  
 

 

Berlin, den 04. Juni 2014 
 

 
In Vertretung 

 

Dr. Margaretha Sudhof 

Senatsverwaltung für Finanzen 
 

 

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 11. Juni 2014) 


